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A ERSTE WICHTIGE SCHRITTE VOR ORT 
 
Herzlich Willkommen in Nürnberg! Wir wünschen Ihnen einen guten Start in unserer Stadt. Wenn 
Sie in Nürnberg arbeiten und leben möchten, müssen Sie sich zeitnah um einige Angelegenheiten 
kümmern. Die wichtigsten Informationen über die ersten Schritte haben wir Ihnen hier zusammen-
gestellt. 

Bitte beachten Sie, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland die Amtssprache 
deutsch ist (§ 23 Verwaltungsverfahrensgesetz). In Formularen müssen Sie also die Textangaben in 
deutscher Sprache vornehmen. Bitte lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Dolmetscher/einer 
Dolmetscherin oder Übersetzer/Übersetzerin beim Ausfüllen von Formularen bzw. bei 
Behördenbesuchen unterstützen. 

1. Anmeldung im Bürgeramt Mitte 

Das Allererste, was Sie als Neubürger oder Neubürgerin brauchen, ist eine Wohnung (1). Denn nur 
mit Wohnung ist die Anmeldung des Wohnsitzes und die Eröffnung eines Bankkontos möglich. 
Als Neubürgerin bzw. Neubürger in Nürnberg müssen Sie sich grundsätzlich innerhalb von zwei 
Wochen beim Bürgeramt Mitte anmelden und eine gültige Adresse angeben. Die Adresse eines 
Hotels oder ähnlichem reicht nicht aus. Dies betrifft auch eventuell mitreisende Familienange-
hörige. Die Anmeldung können Sie persönlich mit Pass, Personalausweis oder per Post erledigen. 
Hierfür ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Formblatt, der Meldeschein, zu verwenden. Eine 
Bevollmächtigung ist nicht möglich. 
 
Was muss ich mitbringen, wenn ich mich vor Ort anmelden möchte? 

 Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass oder Aufenthaltstitel) 

 Wohnungsgeberbestätigung von Ihrem Vermieter im Original oder vorab online übermitteln 
 
Wo kann ich mich vor Ort melden? 
Im Bürgeramt Mitte der Stadt Nürnberg (siehe unten). 
 
Beachten Sie bitte: 
Es kann bei den Bürgerämtern auch bei vorheriger Terminvergabe zu langen Wartezeiten kommen. 
Planen Sie also genug Zeit für Ihre Anmeldung ein. Sollten Sie Mühe haben, sich in Deutsch zu 
verständigen, empfiehlt es sich, ein schon vorab ausgefülltes Anmeldeformular oder einen 
Dolmetscher mitzubringen. 
 
Weitere Möglichkeit: Sie können uns Ihre Anmeldung auch per Post zukommen lassen. 
Hierfür benötigen Sie folgende Dokumente: 

 Anmeldeformular 

 Wohnungsgeberbestätigung 
Füllen Sie beide Dokumente vollständig aus, unterschreiben sie und senden Sie sie im Original an 
die untenstehende Adresse. Ihre Meldebestätigung wird Ihnen nach erfolgreicher Bearbeitung per 
Post zugeschickt. Die Bearbeitungsdauer kann bis zu 4 Wochen betragen. 
 
Kontakt: Öffnungszeiten: 
Stadt Nürnberg - Bürgeramt Mitte 
Äußere Laufer Gasse 25, 90403 Nürnberg 
Telefon: 09 11 / 2 31-0 

Montag und Donnerstag: 08:00 bis 15:30 Uhr 
Dienstag: 10:00 bis 17:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag: 08:00 bis 12:30 Uhr 
 und nach Terminvergabe 

www.buergeramt.nuernberg.de 
An-, Um- und Abmeldungen - Bürgeramt Mitte (nuernberg.de) 

https://online-service2.nuernberg.de/intelliform/forms/n/330_ep/330_ep_f_wohnungsgeberbestaetigung/show
https://online-service2.nuernberg.de/intelliform/assistants/intelliForm-Mandanten/n/Assistants-Dialoge/330_ep/330_ep_d_wohnungsgeber/dialog;jsessionid=DA4543A728881E7F193861ADE6AB7AD5.IF0?state=4649b6baf547720c&cc=5B46737686EE264DD25A1A19C1F0CEA2.IF0-0
https://online-service2.nuernberg.de/intelliform/forms/n/330_ep/330_ep_f_anmeldung/show
https://online-service2.nuernberg.de/intelliform/forms/n/330_ep/330_ep_f_anmeldung/show
https://online-service2.nuernberg.de/intelliform/forms/n/330_ep/330_ep_f_wohnungsgeberbestaetigung/show
http://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt/
https://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt/an_um_abmeldung.html
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2. Ausländerbehörde und Aufenthaltstitel 

Sofern Sie mit einem Visum nach Deutschland eingereist sind, müssen Sie vor Ablauf des Visums 
bei der Ausländerbehörde einen Aufenthaltstitel zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit beantragen. 
Es empfiehlt sich, rechtzeitig vor Ablauf des Visums (mindestens 4 bis 6 Wochen) einen Termin bei 
der Ausländerbehörde zu vereinbaren. 

Ob Sie einen Aufenthaltstitel benötigen und welche Unterlagen sie dafür vorlegen müssen, finden 
Sie auf den folgenden Internetseiten: 
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/quick-check 
https://www.nuernberg.de/internet/auslaenderbehoerde/aufenthaltstitel.html 
 
Kontakt: Öffnungszeiten: 
Stadt Nürnberg - Amt für Migration und 
Integration 
Regensburger Straße 231, 90478 Nürnberg 
Telefon: 09 11 / 2 31-0 

Montag bis Freitag: 08:00 bis 12:30 Uhr 
 und nach Terminvergabe 

https://www.nuernberg.de/internet/auslaenderbehoerde/ 

 

3. Erleichtertes Einwanderungsverfahren für Fachkräfte 

Mit dem Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes am 1. März 2020 haben Unter-
nehmen und Fachkräfte aus Drittstaaten die Möglichkeit, das Einreiseverfahren zu verkürzen. 

Wenn ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt, können Unternehmen mit der entsprechenden 
Vollmacht der betroffenen Fachkraft ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren bei der zuständigen 
Ausländerbehörde beantragen. Auch das Verfahren zur Anerkennung der ausländischen 
Qualifikation kann dadurch beschleunigt werden. 

Nähere Informationen zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz finden Sie unter: 
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/fachkraefteeinwanderungsgesetz 
https://www.nuernberg.de/internet/auslaenderbehoerde/fachkraefte.html 
 

4. Geld und Banken 

Sie benötigen ein deutsches Bankkonto, um kurzfristig auf Ihr Gehalt zugreifen oder eine 
Wohnung mieten zu können. Es empfiehlt sich, bei der Bank Ihrer Wahl einen (telefonischen) 
Termin zur Kontoeröffnung zu vereinbaren. Beachten Sie, dass Banken unterschiedliche Gebühren 
verlangen können, etwa für die Kontoführung oder für außereuropäische Überweisungen. Zur 
Eröffnung eines Bankkontos werden in der Regel folgende Unterlagen benötigt: 

 Meldebescheinigung vom Bürgeramt 

 Aufenthaltsgenehmigung 

 Gültiger Personalausweis/Reisepass 

 ggf. Lohnbescheinigung des Arbeitgebers 
 
Mit diesen Unterlagen beantragen Sie bei der Bank Ihrer Wahl ein Girokonto und eine EC-Karte. 
Weitere Infos zum Girokonto finden Sie hier: 
www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-anlegen/was-das-girokonto-
bietet-4990 
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/geld-versicherung/bankkonto 

https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/quick-check
https://www.nuernberg.de/internet/auslaenderbehoerde/aufenthaltstitel.html
https://www.nuernberg.de/internet/auslaenderbehoerde/
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/fachkraefteeinwanderungsgesetz
https://www.nuernberg.de/internet/auslaenderbehoerde/fachkraefte.html
http://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-anlegen/was-das-girokonto-bietet-4990
http://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-anlegen/was-das-girokonto-bietet-4990
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/geld-versicherung/bankkonto
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5. Sozialversicherung 

Deutschland besitzt ein gut ausgebautes System der sozialen Sicherung. Als sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigte/r Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer sind Sie daher grundsätzlich gegen die 
größten Risiken abgesichert - etwa bei Krankheit, Arbeitsunfällen, Arbeitslosigkeit oder im Alter. 
Die Anmeldung zur Sozialversicherung muss der Arbeitgeber übernehmen. 

 

Einen Überblick über die Leistungen der Sozialversicherung finden Sie hier: 
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/sozialversicherung-in-deutschland 
 
Versicherungsämter sind Dienstleister in Fragen der Sozialversicherung. Als städtisches Versiche-
rungsamt wird das Versicherungsamt der Stadt Nürnberg für alle Nürnberger Bürgerinnen und 
Bürger tätig. Darüber hinaus können auch in Nürnberg Beschäftigte die Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen, auch wenn sie ihren Wohnsitz nicht in Nürnberg haben. 
 
Kontakt: Öffnungszeiten: 
Versicherungsamt der Stadt Nürnberg 
Äußere Laufer Gasse 25, 90403 Nürnberg 
Telefon: 09 11 / 2 31-29 25 

Montag, Dienstag, Donnerstag: 08:00 bis 15:30 Uhr 
Mittwoch, Freitag: 08:00 bis 12:30 Uhr 
 Terminvereinbarung erforderlich 

https://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt/sozialversicherung.html 

 

6. Familienkasse, Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) 

In Deutschland wohnende Ausländerinnen und Ausländer können Kindergeld erhalten, sofern sie 
im Besitz einer Niederlassungserlaubnis oder weiterer Aufenthaltstitel sind. Hiervon abweichend 
steht Staatsangehörigen der Europäischen Union und einiger weiterer Staaten ein Kindergeld-
anspruch auch ohne Niederlassungs- oder Aufenthaltserlaubnis zu. Nähere Informationen erteilt 
die örtliche Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit. 
 
Zur Beantragung werden in der Regel folgende Unterlagen benötigt: 

 Ausgefüllter und unterschriebener Antrag 

 Geburtsurkunde 

 Schriftliche Erklärung zur Haushaltszugehörigkeit des Kindes 

 Belege über Schulbesuch, Ausbildung oder Studium des Kindes 

 ggf. Einkunftsbescheinigung des Kindes 
 
Kontakt: Öffnungszeiten - Persönliche Sprechzeiten: 
Familienkasse Nürnberg 
Solgerstraße 1, 90429 Nürnberg 
Telefon: 08 00 / 4 55 55 30 
(Kindergeld u. Kinderzuschlag) 
Telefon: 08 00 / 4 55 55 33 (Zahlungstermine) 

Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 12:30 Uhr 
Freitag geschlossen 
Telefonisch erreichbar: 
Montag bis Freitag: 08:00 bis 18:00 Uhr 
 Der Anruf ist gebührenfrei. 

E-Mail: familienkasse-bayern-nord@arbeitsagentur.de 
http://www.familienkasse-info.de/ 

 

https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/sozialversicherung-in-deutschland
https://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt/sozialversicherung.html
http://www.familienkasse-info.de/
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Das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) ist Ansprechpartner für Themen wie Elternzeit, 
Elterngeld oder Betreuungsgeld sowie für Fragen zu Behinderung und zur Integration ins Berufs-
leben. Die zentrale Landesbehörde mit Sitz in Bayreuth hat auch eine Dienststelle in Nürnberg. 
 
Kontakt:  
Zentrum Bayern Familie und Soziales 
Servicestelle Nürnberg 
Roonstraße 22, 90429 Nürnberg 

Die Telefonnummern sind abhängig von den 
jeweiligen Themen und der folgenden Webseite zu 
entnehmen: 

http://www.zbfs.bayern.de/behoerde/regionalstellen/mittelfranken/index.php 

 

7. Führerschein und KFZ 

Wenn Sie aus dem Ausland nach Deutschland umziehen, kann es notwendig sein, dass Sie Ihren 
Führerschein innerhalb der ersten 6 Monate umschreiben lassen. Genauere Informationen finden 
sie hier: 
https://www.nuernberg.de/internet/ordnungsamt/fahrerlaubnis_ausland.html 
 
Kontakt: Öffnungszeiten: 
Stadt Nürnberg - Ordnungsamt 
Abteilung Führerscheinstelle 
Innerer Laufer Platz 3, 90403 Nürnberg 
Telefon: 09 11 / 2 31-0 

Montag bis Freitag: 08:00 bis 12:30 Uhr 

https://www.nuernberg.de/internet/ordnungsamt/fuehrerscheine.html 

 
Falls Sie ein Auto besitzen, beachten Sie bitte die besondere Parksituation in Nürnberg, besonders 
in der Innenstadt: https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/parken.html 
 

8. Gewerbeausübung 

Wer ein selbstständiges Gewerbe ausüben will, muss dieses anmelden. Genauere Informationen 
zur Anzeigepflicht finden Sie auf der unten genannten Homepage. 
 
Kontakt: Öffnungszeiten: 
Stadt Nürnberg - Ordnungsamt 
Sachgebiet Gewerbewesen 
Innerer Laufer Platz 3, 90403 Nürnberg 
Telefon: 09 11 / 2 31-0 

Montag, Dienstag, Donnerstag: 08:00 bis 15:30 Uhr 
Mittwoch, Freitag: 08:00 bis 12:30 Uhr 

https://www.nuernberg.de/internet/ordnungsamt/gewerbe.html 

 

http://www.zbfs.bayern.de/behoerde/regionalstellen/mittelfranken/index.php
https://www.nuernberg.de/internet/ordnungsamt/fahrerlaubnis_ausland.html
http://www.nuernberg.de/internet/ordnungsamt/oeffnungszeiten_oa.html?pk_campaign=ordnungsamt&pk_kwd=fuehrerscheine_oeffnungszeiten_oa.html
https://www.nuernberg.de/internet/ordnungsamt/fuehrerscheine.html
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/parken.html
http://www.nuernberg.de/internet/ordnungsamt/oeffnungszeiten_oa.html?pk_campaign=ordnungsamt&pk_kwd=fuehrerscheine_oeffnungszeiten_oa.html
https://www.nuernberg.de/internet/ordnungsamt/gewerbe.html
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9. Beglaubigung von Dokumenten 

Mit der Beglaubigung von Dokumenten wird amtlich bestätigt, dass eine Kopie (Abschrift) mit der 
Originalvorlage (Urschrift) identisch ist. Mit der Beglaubigung von Unterschriften wird die Echtheit 
der Unterschrift amtlich beglaubigt. Beglaubigte Kopien können Sie dann Bewerbungen oder 
ähnlichem hinzufügen. 

Das BürgerInformationsZentrum (BIZ) der Stadt Nürnberg ist berechtigt, amtliche Beglaubigungen 
von Abschriften/Kopien vorzunehmen. Weitere Informationen finden Sie auf der unten genannten 
Homepage. 
 
Kontakt: Öffnungszeiten: 
Stadt Nürnberg 
BürgerInformationsZentrum 
Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg 
Telefon: 09 11 / 2 31-0 

Montag, Dienstag, Donnerstag: 08:00 bis 15:30 Uhr 
Mittwoch, Freitag: 08:00 bis 12:30 Uhr 

https://www.nuernberg.de/internet/buergerinfo/beglaubigungen.html 

 

https://www.nuernberg.de/internet/buergerinfo/beglaubigungen.html
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B LEBEN IN NÜRNBERG 

1. Wohnen 

Ob Miete, Kauf oder möblierter Wohnraum: In Nürnberg gibt es Wohnungen in allen Lagen und 
Preisklassen. Zudem sind Micro-Apartments und Boardinghouses in verschiedenen Preisklassen 
verfügbar. Wohnungsangebote finden Sie in den Serviceteilen der Zeitungen oder auf Immobilien-
plattformen, wie beispielsweise http://www.immowelt.de und www.immobilienscout24.de. 

Die Stadt Nürnberg vermittelt geförderte Sozialwohnungen an antragstellende Personen, soweit 
diese bestimmte Voraussetzungen, u.a. die Einhaltung bestimmter Einkommensgrenzen erfüllen. 
Nähere Einzelheiten hierzu finden Sie auf der unten genannten Homepage. 
 
Kontakt: Öffnungszeiten: 
Stadt Nürnberg - Amt für Existenzsicherung und 
soziale Integration - Sozialamt -  
Bereich Wohngeld und Wohnungsvermittlung 
Marienstraße 6, 90402 Nürnberg 
Telefon: 09 11 / 2 31-21 95 (Wohnungsvermittlung) 
Telefon: 09 11 / 2 31-72 38 (Wohngeld) 

Montag bis Freitag: 08:00 bis 12:30 Uhr 

http://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/wohngeldundwohnungsvermittlung.html 

 

2. Strom, Wärme, Wasser 

Wenn sie in Deutschland eine Wohnung mieten, kommen neben der Kaltmiete oft noch weitere 
Kosten auf Sie zu. Wasser und Wärme werden oft auch vom Vermieter zur Verfügung gestellt und 
in den Betriebskosten verrechnet. Manchmal muss sich der Mieter allerdings auch selbst um 
Wärme kümmern, und dann mit einem Anbieter seiner Wahl hierüber einen Vertrag schließen. 

Auch beim Strom kann der Mieter zwischen mehreren Anbietern wählen. Und bekommt dann 
gesondert von der Mietrechnung eine Stromrechnung, die sich nach der Höhe des tatsächlich 
verbrauchten Strom richtet. 

Interessante und hilfreiche Artikel zur Energie, Anbietern und verschiedenen Tarifen können Sie 
unter https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie lesen. Bei der Verbraucherzentrale 
erhalten sie zu den Themen Strom, Heizen und Warmwasser auch eine kostenpflichtige Beratung. 
 
 

3. Gesundheit und ärztliche Vorsorge 

Als Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer sind Sie in jedem Fall krankenversichert - entweder als 
Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung oder in einer privaten Krankenversicherung. 
Genauere Informationen zur Krankenversicherung in Deutschland finden Sie unter: 
https://www.gesundheitsinformation.de/krankenversicherung-in-deutschland.html 

https://make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/geld-versicherung/krankenversicherung 

 
Eine Liste der Nürnberger Krankenhäuser/Kliniken finden Sie unter: 
http://www.nuernberg.de/internet/gesundheitsamt/kliniken.html 
Das Klinikum Nürnberg hat auf der Website spezielle Informationen in englischer Sprache 
bereitgestellt: http://www.klinikum-nuernberg.de/EN/index.html 
 

http://www.immowelt.de/
http://www.immobilienscout24.de/
http://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/wohngeldundwohnungsvermittlung.html
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie
https://www.gesundheitsinformation.de/krankenversicherung-in-deutschland.html
http://www.nuernberg.de/internet/gesundheitsamt/kliniken.html
http://www.klinikum-nuernberg.de/EN/index.html
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Im Notfall haben Sie mehrere Möglichkeiten: 

 Im Zweifelsfall wählen Sie bei ernsten Erkrankungen die Telefonnummer 112. So erreichen Sie 
den Not- und Rettungsdienst. 

 In weniger ernsten Fällen können Sie auch direkt zur Notaufnahme eines Krankenhauses 
fahren. Die Notaufnahmen sind rund um die Uhr geöffnet. 

 Bei medizinischen Notfällen werden Sie nach den Sprechstundenzeiten der Ärztinnen und Ärzte 
in Nürnberg nicht alleingelassen. Im adcom-Center nahe dem Hauptbahnhof befindet sich die 
große ärztliche Bereitschaftspraxis Nürnberg. Dort erhalten Sie haus- und fachärztliche Beratung 
und Behandlung. 

 
Kontakt: Öffnungszeiten: 
Ärztliche Bereitschaftspraxis Nürnberg 
Bahnhofstraße 11a, 90402 Nürnberg 
Telefon: 116 117 

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 
 19:00 bis 22:00 Uhr 
Mittwoch: 14:00 bis 22:00 Uhr 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 
 08:00 bis 22:00 Uhr 

http://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/notdienste.html 

 

4. Kinderbetreuung, Schulen und Familien 

Kindertageseinrichtungen 
In Kindertageseinrichtungen bilden, erziehen und betreuen pädagogische Fachkräfte Kinder ab 
frühestens 2 Monaten bis zum Ende der 4. Klasse, in den Horten an Förderzentren und in den 
Schülertreffs auch ältere Kinder und Jugendliche. Eine Alternative hierzu bieten Tagesmütter und 
-väter: Diese betreuen mehrere Kinder in einem privaten Haushalt. Genauere Informationen zu den 
verschiedenen Angeboten finden sie auf untenstehender Homepage. 
 
Kontakt: Öffnungszeiten: 
Stadt Nürnberg - Amt für Kinder, 
Jugendliche und Familien - Jugendamt 
Kinderbetreuung 
Dietzstraße 4, 90443 Nürnberg 
Telefon: 09 11 / 2 31-41 05 und -66 91 

Montag, Dienstag, Donnerstag: 08:30 bis 15:30 Uhr 
Mittwoch, Freitag: 13:00 bis 15:30 Uhr 

https://www.nuernberg.de/internet/kinderbetreuung/ 

 
Eine Liste „Kitas A bis Z“ enthält alle Nürnberger Kindertagesstätten. Alphabetisch nach 
Straßennamen sortiert, findet man die Liste unter: 
http://www.nuernberg.de/internet/kinderbetreuung/a.html 

Die „Servicestelle Kitaplatz“ im Jugendamt bietet auch englischsprachige Beratung an: 
https://www.nuernberg.de/internet/jugendamt/servicestellekitaplatz.html 

Zahlreiche (auch international ausgerichtete) Familienbildungsstätten in Nürnberg bieten Eltern 
Informationen, Beratung, Kurse und Veranstaltungen für die gesamte Familie an. 
http://www.familienbildung.nuernberg.de 

http://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/notdienste.html
https://www.nuernberg.de/internet/kinderbetreuung/
http://www.nuernberg.de/internet/kinderbetreuung/a.html
https://www.nuernberg.de/internet/jugendamt/servicestellekitaplatz.html
http://www.familienbildung.nuernberg.de/
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Schulen 
In Deutschland gilt die Schulpflicht. Kinder ab 6 Jahren müssen zur Schule gehen. Kann Ihr Kind 
nicht ausreichend Deutsch, um den Unterricht zu verstehen, werden Übergangsklassen angeboten. 
In der Übergangsklasse gibt es eine vertiefte Deutschförderung, die die Kinder an das Schulsystem 
heranführt. Es berät das Staatliche Schulamt. 
 
Kontakt: Öffnungszeiten: 
Staatliches Schulamt in der Stadt Nürnberg 
Lina-Ammon-Straße 28, 90471 Nürnberg 
Telefon: 09 11 / 2 31-1 06 80 

Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 15:30 Uhr 
Freitag: 08:00 bis 13:30 Uhr 

https://nbg.schulamt.info/ 

 
Kann Ihr Kind ausreichend Deutsch, um dem Unterricht folgen zu können, so ist für Kinder 
zwischen 6 und 10 Jahren eine bestimmte nahe gelegene Grundschule zuständig. 
http://www.nuernberg.de/internet/statistik/nbg_grundschulsprengel.html 
 
Für Kinder ab 10 Jahren bietet das bayerische Schulsystem verschiedene Schularten an: 
https://www.km.bayern.de/schueler/schularten.html. Es berät die Staatliche Schulberatungsstelle 
für Mittelfranken. 
 
Kontakt: Öffnungszeiten: 
Staatliche Schulberatungsstelle für 
Mittelfranken 
Glockenhofstraße 51, 90478 Nürnberg 
Telefon: 09 11 / 5 86 76-10 

Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 bis 14:00 Uhr 

https://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung/mittelfranken.html 

 
Internationale Schulen und Kindergärten 
An den internationalen Schulen und den Privatschulen wird die Schulpflicht ebenfalls erfüllt. Dort 
ist der Schulbesuch in der Regel allerdings nicht kostenfrei. 
 
Kontakt:  
German-American Institute Nuremberg e.V. 
Deutsch-Amerikanisches Institut 
Gleißbühlstraße 9, 90402 Nürnberg 
Telefon: 09 11 / 2 30 69-0 
http://www.dai-nuernberg.de/ 

Bilinguale Kinderkrippe und 
Kindertagesstätte in Nürnberg 
Little Giants 
Emilienstraße 5, 90489 Nürnberg 
Telefon: 09 11 / 35 11 64-0 
https://www.littlegiants.de/nuernberg/ 

Franconian International School e.V. (FIS) 
Marie-Curie-Straße 2, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 94 03 90 
http://www.the-fis.de 

Englischsprachiger Kindergarten Fürth 
BRK Kindertagesstätte Little Friends 
Rennweg 85, 90768 Fürth 
Telefon: 09 11 / 7 59 34 94 
https://www.kita-bayern.de/little-friends/ 

 Bi-Lingual Kindergarten in Schwabach 
Freier Kindergarten Schwabach e.V. 
Markgrafenstraße 5, 91126 Schwabach- 
Unterreichenbach 
Telefon: 0 91 22 / 7 35 40 
http://wp.freier-kindergarten.de/ 

 

https://nbg.schulamt.info/
http://www.nuernberg.de/internet/statistik/nbg_grundschulsprengel.html
https://www.km.bayern.de/schueler/schularten.html
https://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung/mittelfranken.html
http://www.dai-nuernberg.de/
https://www.littlegiants.de/nuernberg/
http://www.the-fis.de/
https://www.kita-bayern.de/little-friends/
http://wp.freier-kindergarten.de/
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5. Integrationskurse, Sprachkurse 

Nur wer Deutsch spricht, kann sich im täglichen Leben zurechtfinden und am Arbeitsmarkt aktiv 
teilnehmen. Sprachkenntnisse sind eine elementare Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Integration. 

Die Integrationskurse sind für alle gedacht, die neu nach Nürnberg kommen und sich mit ihrem 
Deutsch noch nicht problemlos im Alltag zurechtfinden. Ob Sie einen Kurs besuchen dürfen oder 
eventuell verpflichtet sind, an einem Kurs teilzunehmen, hängt von Ihrem Herkunftsland und Ihren 
Deutschkenntnissen ab. Genauere Informationen zu Ablauf, Kosten und ob sie verpflichtet sind, 
einen Integrationskurs zu besuchen, finden Sie unter nachfolgenden Links: 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integr
ationskurse-node.html 
https://www.nuernberg.de/internet/auslaenderbehoerde/integrationskurste.html 
 

6. Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen 

Um in Deutschland eine feste Anstellung zu erhalten, ist es wichtig, dass Ihre im Ausland erhaltene 
Berufsqualifikation in Deutschland anerkannt wird. Sie haben gesetzlich einen Rechtsanspruch auf 
ein Feststellungsverfahren zur Prüfung der Gleichwertigkeit eines ausländischen Berufsabschlusses 
mit einem deutschen Referenzberuf. 

Für die Durchführung von Verfahren zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsquali-
fikationen sind bundesweit die Anerkennungsstellen zuständig. Die bestehende Zuständigkeit von 
Kammern und Behörden ändert sich auch mit dem neuen Anerkennungsgesetz nicht. Für 
Personen, die eine Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Abschlüsse anstreben, ist es häufig 
schwierig, die richtige Stelle zu finden. Deshalb wurden bundesweit Erstanlaufstellen aufgebaut. 
 
Kontakt: Telefonische Beratung: 
Zentrale Servicestelle zur Erschließung 
ausländischer Qualifikationen in der 
Metropolregion Nürnberg (ZAQ) 
- Beratungsstelle Anerkennungsgesetz 
Telefon: 09 11 / 2 31-1 05 52 

Dienstag: 10:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag: 14:00 bis 16:00 Uhr 

https://www.migranet.org/publikationen/43-beratungsangebote/anerkennungsberatung/117-
anerkennungsberatung-nuernberg 
https://bz.nuernberg.de/themen/projekte-foerderungen/zentrale-servicestelle-zur-anerkennung-
auslaendischer-qualifikationen-in-der-metropolregion-nuernberg-zaq 

 
Eine telefonische Erstberatung zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse erteilt auch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). In der Beratung erhalten Sie wahlweise auf 
Deutsch oder Englisch erste Informationen rund um die Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse in Deutschland. Eine Prüfung der Gleichwertigkeit kann telefonisch jedoch nicht 
erfolgen. 
 
Kontakt:  
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg 

Telefonhotline: 030 / 18 15-11 11 
(übliche Kosten ins deutsche Festnetz) 

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/anerkennung-node.html 

 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.nuernberg.de/internet/auslaenderbehoerde/integrationskurste.html
https://www.migranet.org/publikationen/43-beratungsangebote/anerkennungsberatung/117-anerkennungsberatung-nuernberg
https://www.migranet.org/publikationen/43-beratungsangebote/anerkennungsberatung/117-anerkennungsberatung-nuernberg
https://bz.nuernberg.de/themen/projekte-foerderungen/zentrale-servicestelle-zur-anerkennung-auslaendischer-qualifikationen-in-der-metropolregion-nuernberg-zaq
https://bz.nuernberg.de/themen/projekte-foerderungen/zentrale-servicestelle-zur-anerkennung-auslaendischer-qualifikationen-in-der-metropolregion-nuernberg-zaq
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/anerkennung-node.html
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7. Familiennachzug 

Als EU-Bürgerin bzw. EU-Bürger können Ihre Ehepartnerin bzw. Ihr Ehepartner und Ihre Kinder 
ohne Einschränkungen in Deutschland leben und arbeiten. Eine spezielle Aufenthaltserlaubnis ist 
nicht erforderlich. 

Für Familienangehörige eines Bürgers eines Drittstaates kann zur Herstellung bzw. Wahrung der 
familiären Lebensgemeinschaft ein Aufenthaltstitel erteilt werden. 
 
Welche Schritte muss ich veranlassen, um meine Familie nach Deutschland zu holen? 

 Ihre Familie beantragt in der deutschen Botschaft oder dem Konsulat in Ihrem Heimatland einen 
Aufenthaltstitel zum Zwecke des Familiennachzugs nach Deutschland. Bitte stellen Sie den 
Antrag frühzeitig, da die Bearbeitung einige Zeit dauern kann. 

 Wenn ihre Familie in Deutschland angekommen ist, melden Sie sie beim Bürgeramt Mitte 
(s. oben A.1) und bei der zuständigen Ausländerbehörde (s. oben A.2) an. Dafür müssen Sie die 
Pässe, Geburts- und Heiratsurkunden, Gehalts- oder Steuerbescheinigungen sowie Mietnach-
weise zusammenstellen und möglicherweise weitere Dokumente, je nach Ihrer familiären 
Situation. 

Weitere Informationen zu Voraussetzungen und notwendigen Schritten finden Sie unter: 

https://www.nuernberg.de/internet/auslaenderbehoerde/ehe_und_familie.html 
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/504424580428 
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/FamilienasylFamiliennachzug/familienasylf
amiliennachzug-node.html 
 

8. Engagement und Communities 

Für viele Neubürgerinnen und Neubürger mit Migrationshintergrund ist es wichtig, ihre kulturellen 
und religiösen Wurzeln zu pflegen und auch ihren Kindern etwas über Tradition, Sprache oder 
Religion des Herkunftslandes zu vermitteln. Deshalb sind gerade Kontakte mit anderen Lands-
leuten vor Ort wichtig. 

In Nürnberg gibt es zahlreiche interkulturelle Begegnungsstätten und Migrantenorganisationen. 
Hier kommen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen, Religionen, Altersklassen und 
Nationalitäten zusammen. Neben dem sozialen Engagement bieten diese Vereine in der Regel eine 
Vielzahl an interkulturellen Aktivitäten - wie Kulturfestivals, Freizeitprogramme, Sport, Bildungs- 
und Ausbildungsförderung. 
 
Kontakt: Öffnungszeiten: 
Stadt Nürnberg - Geschäftsstelle des 
Integrationsrates 
Internationales Haus 
Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg 
Telefon: 09 11 / 2 31-31 85 

Montag bis Donnerstag: 08:30 bis 16:00 Uhr 
Freitag: 08:30 bis 13:30 Uhr 

http://www.nuernberg.de/internet/integrationsrat 

Stadt Nürnberg - Amt für Kultur und Freizeit 
Inter-Kultur-Büro 
Gewerbemuseumsplatz 1, 90403 Nürnberg 
Telefon: 09 11 / 2 31-38 84 

Montag bis Donnerstag: 08:30 bis 15:30 Uhr 
Freitag: 08:30 bis 12:30 Uhr 

https://www.nuernberg.de/internet/kuf_kultur/interkultur_buero.html 

 

https://www.nuernberg.de/internet/auslaenderbehoerde/ehe_und_familie.html
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/504424580428
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/FamilienasylFamiliennachzug/familienasylfamiliennachzug-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/FamilienasylFamiliennachzug/familienasylfamiliennachzug-node.html
http://www.nuernberg.de/internet/integrationsrat
https://www.nuernberg.de/internet/kuf_kultur/interkultur_buero.html
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C KULTUR UND FREIZEIT 

1. Veranstaltungen 

Ob traditionsreiche Feste und Märkte wie das Altstadtfest und der Christkindlesmarkt, kulturelle 
Top-Events wie die Blaue Nacht und das Klassik Open Air oder hochkarätige Sportveranstaltungen 
wie das Norisring Rennen - das Angebot an regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen ist in 
Nürnberg breit gefächert und vielseitig, so dass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. 

Eine Übersicht über anstehende Veranstaltungen in Nürnberg können Sie sich im 
Veranstaltungskalender machen: 
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/nbg_veranstaltungen.html 
 

2. Spezielle Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

Kulturläden der Stadt Nürnberg 

https://www.nuernberg.de/internet/kuf_kultur/kulturlaeden_besuchen.html 

Musikschule Nürnberg 

https://www.nuernberg.de/internet/musikschule/ 

Kinderangebote 

Für Kinder gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur kulturellen Teilhabe. Sehen Sie sich das Angebot an 
und finden Sie das passende für sich und Ihr Kind. 

Angebote der Stadt Nürnberg: 
https://www.nuernberg.de/internet/kuf_kultur/kinderangebote.html 

Weitere Anbieter: 
Theater Mummpitz:  https://www.theater-mummpitz.de/ 
Theater Pfütze:  https://www.theater-pfuetze.de/ 
Theater Salz und Pfeffer:  https://www.salzundpfeffer-theater.de/start.html 
Theater Rootslöffel: https://rootsloeffel.de/ 
Kinderkino im Casablanca: https://www.casablanca-nuernberg.de/kinder-und-

schulkino/casakidsclub 
 

3. Museen, Ausstellungen und Sehenswertes 

Nürnberg hat eine reiche und vielfältige Museumslandschaft zu bieten. Vom Haus des weltbe-
rühmten Nürnberger Genies Albrecht Dürer bis hin zu moderner Kunst im Neuen Museum finden 
Sie hier alles, was das Herz von Kunst- und Kulturbegeisterten erfreut. 

https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/museen_ausstellungen.html 

Weiteres Sehenswertes und Tipps für Nürnberg finden Sie unter: https://tourismus.nuernberg.de/ 
 

https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/nbg_veranstaltungen.html
https://www.nuernberg.de/internet/kuf_kultur/kulturlaeden_besuchen.html
https://www.nuernberg.de/internet/musikschule/
https://www.nuernberg.de/internet/kuf_kultur/kinderangebote.html
https://www.theater-mummpitz.de/
https://www.theater-pfuetze.de/
https://www.salzundpfeffer-theater.de/start.html
https://rootsloeffel.de/
https://www.casablanca-nuernberg.de/kinder-und-schulkino/casakidsclub
https://www.casablanca-nuernberg.de/kinder-und-schulkino/casakidsclub
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/museen_ausstellungen.html
https://tourismus.nuernberg.de/
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D INFORMATIONEN UND TIPPS ZUM „LEBEN UND ARBEITEN IN DEUTSCHLAND“ 
 
Wichtige Informationen lassen sich oftmals auf den Seiten der zuständigen Ausländerbehörde 
abrufen. Weitere Informationen finden sie hier: 

 Das zentrale Informationsportal www.make-it-in-germany.com bietet umfassende Informa-
tionen für Fachkräfte aus dem Ausland. Die Informationsangebote für Unternehmen sollen 
ausgebaut werden. 

 Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat auf seiner Homepage Informationen rund um 
das Thema „Zuwanderung nach Deutschland“ zusammengestellt. Hier kann die neue 
Mitarbeiterin bzw. der neue Mitarbeiter auch die Adresse der für sie bzw. ihn zuständigen 
Migrationsberatungsstelle finden. Näheres siehe www.bamf.de. 

 Neben zentralen Informationsportalen des Bundes bieten auch einzelne Bundesländer ausführ-
liche Informationen. Die bayerische Landesregierung hat ein Portal mit ausführlichen Informa-
tionen bereitgestellt. Näheres siehe www.stmwi.bayern.de/wirtschaft/ausbildung-
beruf/fachkraeftestrategie/. 

 Die Homepage des Auswärtigen Amtes enthält Informationen zum Studieren und Arbeiten in 
Deutschland sowie über die Visabestimmungen. Näheres siehe https://www.auswaertiges-
amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt. Die Seite https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ 
gibt Einblicke in die deutsche Kultur und Lebensweise. 

 Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit bietet um-
fassende Informationen an u.a. auch zum Download über Leben und Arbeiten in Deutschland 
sowie über die einschlägigen rechtlichen Bestimmungen, die bei der Arbeitsaufnahme in 
Deutschland von Personen ohne Arbeitnehmerfreizügigkeit zu beachten sind. Näheres siehe 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/startseite. 

 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in Nürnberg! 
 
 

http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.bamf.de/
http://www.stmwi.bayern.de/wirtschaft/ausbildung-beruf/fachkraeftestrategie/
http://www.stmwi.bayern.de/wirtschaft/ausbildung-beruf/fachkraeftestrategie/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/startseite


 

www.wirtschaft.nuernberg.de Seite 14 von 14 
  

 

 

 
 

Impressum 
 

„Willkommen in Nürnberg“ 
 
Herausgeber 
Stadt Nürnberg 
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 
Wirtschaftsrathaus, Theresienstraße 9, 90403 Nürnberg 
 
Redaktion 
Stadt Nürnberg 
Wirtschaftsförderung Nürnberg 
 
Datenstand 
Dezember 2022 
 
Fotos 
Titelbild/letzte Seite: Axel Eisele 
 
 
 
 
Haftungsausschluss/Disclaimer of liability 
 
Das Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat übernimmt keinerlei Garantie oder Haftung für jegliche Art der bereitgestellten Informa-
tionen, die weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Fehlerfreiheit erheben. Die Nutzenden dieses Berichts sind dazu verpflichtet, 
die Richtigkeit der Angaben eigenständig zu überprüfen. Daher erfolgen die Angaben unter Ausschluss jeglicher Haftung oder Garantie. 
Dieser Bericht ist urheberrechtlich geschütztes Eigentum des Wirtschafts- und Wissenschaftsreferates der Stadt Nürnberg © 2022. 
Alle Rechte vorbehalten. 

The Department for Economic Affairs & Science assume no guarantee or liability of any kind for the information provided and make no 
claim to its completeness or accuracy. Users of this report must verify the correctness of the information on their own. Therefore, the 
information is provided without any liability or guarantee. This report is copyrighted by the Department for Economic Affairs & Science 
© 2022. All rights reserved. 

 


